
DIE FÜNF SÄULEN DES SOZIALVERSICHERUNGSSYSTEMS
Es wirkt das Solidarprinzip: Gesetzlich Versicherte unterstützen einander,  
unabhängig von persönlichen Risiken 

GESETZLICHE 
KRANKEN-

VERSICHERUNG*

14 – 14,6 %  
des Bruttolohns

Beschäftigte bezahlen 
davon selbst:

7,3 % plus Zuschläge, je 
nach Krankenkasse

Gesamteinnahmen:

260 Mrd. €

ARBEITSLOSEN- 
VERSICHERUNG

2,4 %  
des Bruttolohns

Beschäftigte  
bezahlen davon 

selbst:

1,2 %

Gesamteinnahmen:

28,2 Mrd. €

UNFALL- 
VERSICHERUNG

unterschiedlich 
je Träger

Beschäftigte  
bezahlen davon 

selbst:

0 %

Gesamteinnahmen:

10,5 Mrd. €

RENTEN- 
VERSICHERUNG

18,6 %  
des Bruttolohns

Beschäftigte  
bezahlen davon 

selbst:

9,3 %

Gesamteinnahmen:

328,2 Mrd. €

PFLEGE- 
VERSICHERUNG

3,05 %  
des Bruttolohns bzw.  
3,3 % für Kinderlose

Beschäftigte bezahlen 
davon selbst:

1,525 %; 0,26 % Zuschlag  
für Kinderlose

Gesamteinnahmen:

50,62 Mrd. €

SGB I–XII

Alle Regelungen zum Sozial-
recht sind im Sozialgesetzbuch 

(SGB) zusammengefasst. Es 
hat heute zwölf Teile. 2024 
kommt ein weiterer hinzu.

Alle Angaben beziehen sich auf 2021.
* 16 Mio. Familienmitglieder sind kostenfrei mitversichert. 8,7 Mio. Menschen sind privat krankenversichert, vor allem Beamte und Selbstständige.  H
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